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Stllbenrins I 
Tel.phon 57 56 55 

B e a n t w 0 r tun g 

1Stf'f /A,8 

f9iß -03- 1 5 
zu -16031J 

der Anfrage der Abgeordneten J)ro Marga 
h1JBINEK a.n die Frau Bundesminister für 
Gesundheit und Umweltschutz betreffend 
die Bewilligung der Lagerv.ng der Brelll1-
stäbe für das Kernkraftwerk Zwenten­
dorf (Nr. 1603/J-NR/1978) 

In der gegenständlichen Anfrage wird an mich folgende 
Frage gerichtet: 

"Welche Gründe V\ra.ren dafür ausschlaggebend, die Lage­
rung der Brennelemente für das Kernkraftwerk Zwentendorf 
noch vor der parlamentarischen Behandlung des Berichtes 
der Bundesregierung betreffend die Nutzung der Kernenergie 
für die Elektrizitätserzeugung zu bewilligen?" 

. In Bea.ntwortung dieser Anfrage teile ich mit: 

Rechtsgrundlage für die VOll der Gemeinschaftskern­
kraftwerk Tullnerfeld Ges. ID. b. H. (GKT) beantragtE: Bevrilli­
gung der Einlageru.ng der Brennelemen'te für das Kernkraft­
werk Zwentendorf ist das Strahlenschutzgesetz, EGBl. Nr. 
227/1969. 

Gemäß den Bestimmungen des S'trahlens~hutzgesetzes be­
steht ein Rechtsanspruch auf die Erteilung ei.ner Bewil1i-
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gung, werm d.er Antragsteller alle gesetzlich vorgesehenen 
Voraussetzungen erfüllt hat (siehe Moser: Manzsche Gesetzes­
sonderausgabe Nr. 27, Wien '1970, Seite 36). 

Das vom Bundesministeriumfür Gesundheit und Umwelt­

schutz nach den Vorschriften des Allgemeinen Verw-altungs­
verfahrensgesetzes 1950 (AVG 1950) durchgeführte Ermittlungs­
verfahren ergab, daß die vom $trahlelJ .. schutzgesetz geforder­
ten Voraussetzungen für die Erteilung dieser Bewilligung vor­
lagen. 

Gemäß § 73 Abs. 1 AVG:1950 sind die Behörden verpflich­
tet, über Anträge von Parteien olme unnötiger ... Aufschub Z1.I. 

entscheiden. 

Auf Grund dieser Sach- und Rechtslage hatte daher die 
GKT einen Rechtsanspruch auf di.e beantragtE~ Bewilligu.rlg. 

Diese war daher vorn Bundesministeriu.m für Gesundheit und. Um­

weltschutz in Verfolgung seiner Entscheidungspflicht zu. er­
teilen. 

Fiir elen Zeitpunkt der Erteilung der Bewilligung ,:,r.:i.l" 

Einlagf;?ru...'1g der Brennelemente waren deffl.tlach ausschließlich 
die Bestimmungen der nm .. 8geh1iche:n Rechtsvorschrif·t.en aus­
schlaggebend. 

Darüberhinau's habe ich mehrfach festgestellt, daß diese 
. Maßnahme keine Präjudizierung im Hinblick auf eine Inbe­

triebnahme des Kernkraftwerkes darstellt. 

Der Bundesminister: 

~L~t~ 
. I 
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